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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Unwetterereignisse mit Hochwasser im Juni/Juli 2021 haben viele Regionen in 
mehreren Bundesländern schwer getroffen. Die Finanzministerien der betroffenen 
Bundesländer haben aktuelle Katastrophenerlasse verabschiedet, denen das Bundes-
ministerium der Finanzen zugestimmt hat. Darin werden u. a. diverse steuerliche Er-
leichterungen für die von den Unwetterereignissen Betroffene geregelt. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat aktuell entschieden, dass die Verzinsung von 
Steuernachforderungen wie auch Steuererstattungen mit 6 Prozent jährlich ab dem 
Jahr 2014 verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, bis zum 31. 
Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. 
 
Außerdem hat der Bundesfinanzhof zu der Frage Stellung genommen, ob ein bei der 
Arbeitnehmertätigkeit als Werbungskosten geltend gemachtes häusliches Arbeits-
zimmer (1.250 Euro) bei der Veräußerung der Eigentumswohnung nicht den Wohn-
zwecken zugeordnet wird und so den Veräußerungstatbestand „private Veräuße-
rungsgeschäfte“ erfüllt. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Ihr EGSZ Team 

 

 

 

  

EGSZ∙Newsletter 
 

September∙2021 



September 2021 – Monatsinformation 
 

2 

Katastrophenerlasse 

Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung von 
Schäden durch Unwetter mit Hochwasser 

Die Unwetterereignisse mit Hochwasser im Juni/Juli 2021 
haben viele Regionen in mehreren Bundesländern schwer 
getroffen. Die Finanzministerien Rheinland-Pfalz, Nord-
rhein-Westfalen, Baden-Württemberg sowie das Bayeri-
sche Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
(BayLfSt) u. a. haben aktuelle Katastrophenerlasse verab-
schiedet, denen das Bundesministerium der Finanzen zuge-
stimmt hat. Darin werden u. a. diverse steuerliche Erleich-
terungen für von den Unwetterereignissen Betroffene gere-
gelt. Die Erlasse gliedern sich wie folgt: 

1. Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie An-
passungen der Vorauszahlungen 

2. Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen  

3. Verlust von Buchführungsunterlagen 

4. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 

¾ Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständige Ar-
beit 

¾ Sonderregelungen für die Land- und Forstwirtschaft 

¾ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

¾ Lohnsteuer 

¾ Aufwendungen für existenziell notwendige Gegen-
stände als außergewöhnliche Belastungen 

¾ Freibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren 

5. Grundsteuer 

6. Gewerbesteuer 

Ergänzend zu den Katastrophenerlassen der betroffenen 
Bundesländer, haben sich Bund und Länder in Sondersit-
zungen auf weitere Erleichterungen geeinigt. Es wurde u. a. 
Folgendes vereinbart: 

¾ Geringere Nachweispflichten bei der Prüfung der wirt-
schaftlichen Hilfsbedürftigkeit, 

¾ Ermöglichung des Einsatzes eigener Mittel gemeinnüt-
ziger Körperschaften zur Unterstützung der Betroffe-
nen auch außerhalb der Satzungszwecke, 

¾ Gewährung des Betriebsausgabenabzugs für zahlreiche 
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen, 

¾ Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren geschädigten Ange-
stellten unentgeltlich Verpflegung zur Verfügung zu 

stellen, und z. B. Fahrzeuge, Wohnungen und Unter-
künfte steuerfrei zur Nutzung zu überlassen, 

¾ Ermöglichung für Unternehmen, unentgeltlich Beher-
bergungs- und sonstige Leistungen (z. B. Aufräumar-
beiten mit eigenem Gerät und Personal) an Betroffene 
zu erbringen oder für den täglichen Bedarf notwendige 
Güter zur Verfügung zu stellen, ohne dass dies eine Be-
steuerung der unentgeltlichen Wertabgabe oder eine 
Vorsteuerkorrektur auslöst und 

¾ Möglichkeit der Herabsetzung der Umsatzsteuer-Son-
dervorauszahlung 2021 ggf. bis auf null, ohne dass die 
gewährte Dauerfristverlängerung durch die Erstattung 
bzw. Festsetzung auf null berührt wird. 

Die betroffenen Länder ha-
ben bereits angekündigt, ihre 
bereits herausgegebenen Ka-
tastrophenerlasse entspre-
chend anzupassen. Darüber 
hinaus haben Bund und Län-
der vereinbart, dass die steu-
erlichen Erleichterungen zur 
Bewältigung der Hochwas-
serkatastrophe auch dann 
greifen, wenn die zuwen-
dende Person nicht in einem vom Hochwasser betroffenen 
Land wohnt. 

Zusätzlich zu den direkten finanziellen Hilfen und über das 
bereits bewilligte steuerliche Hilfspaket hinaus, will das 
BayLfSt die Betroffenen auch von Bürokratie entlasten. Mit 
der Möglichkeit auf Fristverlängerung für Steuererklärun-
gen (z. B. Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldungen) sollen die von den Unwettern Betroffene un-
terstützt werden. 

¾ Betroffenen wird auf Antrag die Abgabefrist für nach 
dem 28. Juni 2021 abzugebende Jahres- 
steuererklärungen bis zum 2. November 2021 verlän-
gert. Diese Regelung kommt insbesondere steuerlich 
beratenen Bürgern zugute, deren reguläre Abgabefrist 
für Jahressteuererklärungen 2019 am 31. August 2021 
endet.  

¾ Zudem können Betroffene Fristverlängerung für die 
zum 10. September 2021 einzureichende Umsatzsteuer-
Voranmeldung und Lohnsteuer-Anmeldungen bis zum 
11. Oktober 2021 beantragen. Die Finanzämter werden 
die Umstände besonders berücksichtigen und können 
so über diese Fristverlängerungen hinaus im Einzelfall 
sogar eine weitergehende Fristverlängerung gewähren. 

Sonderabschreibungen sind auch möglich. Muss Hausrat 
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und Kleidung in größerem Umfang wiederbeschafft wer-
den, können diese Kosten unter bestimmten Voraussetzun-
gen steuerlich berücksichtigt werden. Ansprechpartner ist 
das zuständige Finanzamt. 

Bundesverfassungsgericht 

Verzinsung von Steuernachforderungen und  
Steuererstattungen mit jährlich 6 % ab 2014 verfas-
sungswidrig 

Mit am 18. August 2021 veröffentlichtem Beschluss hat das 
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verzin-
sung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen 
verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 
monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. 

Die Zinsregelung betrifft Einkommen-, Körperschaft-, Ver-
mögen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer und gilt sowohl für 
Steuernachforderungen als auch Steuererstattungen. Nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stellt die Ver-
zinsung von Steuernachforderungen mit einem Zinssatz von 
monatlich 0,5 % nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit 
von grundsätzlich 15 Monaten eine Ungleichbehandlung 
von Steuerschuldnern, deren Steuer erst nach Ablauf der 
Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber Steuerschuldnern, 
deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig fest-
gesetzt wird, dar. Diese Ungleichbehandlung erweist sich 
für in die Jahre 2010 bis 2013 fallende Verzinsungszeit-
räume noch als verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fal-
lende Verzinsungszeiträume dagegen als verfassungswidrig 
(Art. 3 Abs. 1 GG).  

Bei Einführung des Zinssatzes von monatlich 0,5 % habe 
dieser noch etwa den maßstabsrelevanten Verhältnissen am 
Geld- und Kapitalmarkt entsprochen. Nach Ausbruch der 
Finanzkrise im Jahr 2008 habe sich jedoch ein strukturelles 
Niedrigzinsniveau entwickelt, das nicht mehr Ausdruck üb-
licher Zinsschwankungen sei. Spätestens seit dem Jahr 2014 
erweise sich der Zinssatz als realitätsfern, so das Bundes-
verfassungsgericht.  

Das bisherige Recht sei für bis einschließlich in das Jahr 
2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für 
ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume sind die 
Vorschriften dagegen unanwendbar. Der Gesetzgeber sei 
verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße 
Neuregelung zu treffen. 

Einkommensteuer 

Spenden anlässlich der Hochwasserkatastrophe - Er-
leichterter Nachweis 

Wer anlässlich der Hochwasserkatastrophe in Deutschland 
Spenden getätigt hat, kann diese als Sonderausgaben steu-
erlich geltend machen. Dabei gelten Erleichterungen für den 
Nachweis von Spenden.  

Es reicht für alle Spenden, die bis zum 31. Oktober 2021 zur 
Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall 
eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden, der Barein-
zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. der 
Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Aus-
druck bei Online-Banking) eines Kreditinstitutes als Spen-
denquittung aus. Das gilt auch für Spender, die nicht in ei-
nem vom Hochwasser betroffenen Land wohnen. 

Photovoltaik-Anlagen: Steuer-Vereinfachung lohnens-
wert? 

Wer mit einer Pho-
tovoltaik-Anlage 
oder mit einem 
Blockheizkraft-
werk Strom er-
zeugt und diesen in 
das öffentliche 
Netz einspeist, 
muss die Einkünfte in der Einkommensteuererklärung an-
geben. Gerade in der Anfangszeit fallen aber meist Verluste 
an. Deshalb verlangt das Finanzamt eine Prognose, ob mit 
der Anlage überhaupt Gewinn erzielt werden kann. Häufig 
unterstellt das Finanzamt eine steuerlich unbeachtliche 
Liebhaberei und will die Verluste aus der Photovoltaik-An-
lage nicht anerkennen. 

Wer sich als Hauseigentümer den Aufwand sparen und sei-
nen Gewinn nicht versteuern möchte oder aber an einer Ver-
lustverrechnung nicht interessiert ist, kann seit Juni 2021 di-
rekt beim Finanzamt beantragen, dass ein Liebhabereibe-
trieb vorliegt. Steuerzahler müssen dann für ihre Photovol-
taik-Anlage keine Einnahmen-Überschuss-Rechnung mehr 
abgeben, und die Einkünfte aus dem Verkauf des Stroms 
werden nicht besteuert. 

Voraussetzungen dafür sind, dass die Leistung der Anlage 
nicht mehr als 10 Kilowatt beträgt, sie nach dem 31. De-
zember 2003 erstmalig in Betrieb genommen wurde und sie 
auf einem selbstbewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus in-
stalliert ist. Die Regelung gilt auch für kleine Blockheiz-
kraftwerke mit einer elektrischen Leistung bis 2,5 Kilowatt. 
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Wenn die Anlage schon länger in Betrieb ist und bisher Ver-
luste vom Finanzamt anerkannt wurden, ist allerdings Vor-
sicht geboten. Wenn die Einkommensteuerbescheide aus 
den Vorjahren unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen 
oder die Gewinnerzielungsabsicht nur vorläufig anerkannt 
worden ist, sind die alten Bescheide noch änderbar. 

Wenn dann die Steuerbefreiung beantragt wird, kann es für 
die Vorjahre zu Steuernachzahlungen und Zinsen kommen, 
weil angenommen wird, dass die Photovoltaik-Anlage von 
Anfang an ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben worden 
ist. Wer die Vereinfachungsregel für seine schon beste-
hende Anlage nutzen möchte, sollte deshalb vorab prüfen, 
ob sich die Anwendung der neuen Vereinfachungsregel fi-
nanziell lohnt oder nicht. 

Kein Abzug von Kindergartenbeiträgen in Höhe steu-
erfrei gezahlter Arbeitgeberzuschüsse in der Einkom-
mensteuererklärung 

Die verheirateten Kläger zahlten für die Betreuung ihrer 
minderjährigen Tochter einen Kindergartenbeitrag i. H. von 
926 Euro. Zugleich erhielt der Kläger von seinem Arbeitge-
ber einen steuerfreien Kindergartenzuschuss i. H. von 600 
Euro. Das beklagte Finanzamt kürzte die von den Klägern 
mit ihrer Einkommensteuererklärung in voller Höhe (926 
Euro) geltend gemachten Sonderausgaben um den steuer-
freien Arbeitgeberzuschuss. 

Die Klage hatte vor dem Bundesfinanzhof keinen Erfolg. 
Kinderbetreuungskosten und damit auch Kindergartenbei-
träge können unter bestimmten Voraussetzungen als Son-
derausgaben geltend gemacht werden. Sonderausgaben set-
zen jedoch Aufwendungen voraus. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs dürfen daher nur solche Ausgaben als 
Sonderausgaben berücksichtigt werden, durch die der Steu-
erpflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet 
ist. D. h., gewährt der Arbeitgeber einen steuerfreien zweck-
gebundenen Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten, werde die wirtschaftliche Belastung des Steu-
erpflichtigen in diesem Umfang gemindert. 

Arbeitslohn anlässlich von Betriebsveranstaltungen 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass bei der Bewertung 
von Arbeitslohn anlässlich einer Betriebsveranstaltung alle 
mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Auf-
wendungen des Arbeitgebers anzusetzen sind, ungeachtet 
dessen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vorteil begründen 
können. Die danach zu berücksichtigenden Aufwendungen 
des Arbeitgebers sind zu gleichen Teilen auf die bei der Be-
triebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen. 

Eine Arbeitgeberin plante die Durchführung eines gemein-
samen Kochkurses als Weihnachtsfeier. Jeder Teilnehmer 

durfte unbegrenzt Speisen und Getränke verzehren. Zwei 
von den ursprünglich angemeldeten 27 Arbeitnehmern sag-
ten kurzfristig ab, ohne dass dies zu einer Verminderung der 
Veranstaltungskosten führte. Die Arbeitgeberin war der An-
sicht, dass die Kosten, die auf die beiden angemeldeten, 
aber nicht teilnehmenden Arbeitnehmer entfielen, nicht Teil 
der Zuwendungen i. S. des Einkommensteuergesetzes seien. 
Demgemäß teilte sie die Gesamtkosten der Weihnachtsfeier 
durch die Anzahl der angemeldeten (27) Arbeitnehmer. 
Demgegenüber verlangte das beklagte Finanzamt, dass auf 
die tatsächlich teilnehmenden 25 Arbeitnehmer abzustellen 
sei. Die Klage hatte vor dem Bundesfinanzhof keinen Er-
folg. 

Keine Besteuerung des auf das häusliche Arbeitszim-
mer entfallenden Veräußerungsgewinns bei Verkauf ei-
ner selbstgenutzten Immobilie 

Der Bundesfinanzhof hat zu der Frage Stellung genommen, 
ob ein bei der Arbeitnehmertätigkeit als Werbungskosten 
geltend gemachtes häusliches Arbeitszimmer (1.250 Euro) 
bei der Veräußerung der Eigentumswohnung nicht den 
Wohnzwecken zugeordnet wird und so den Veräuße-
rungstatbestand „private Veräußerungsgeschäfte“ erfüllt. 

Eine Lehrerin erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit und machte, wie in den Vorjahren, die Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer, welches sich in ihrer 
Eigentumswohnung befand, als Werbungskosten geltend. 
Diese wurden vom beklagten Finanzamt jeweils mit dem 
Höchstbetrag i. H. von 1.250 Euro anerkannt. Als die Leh-
rerin im Streitjahr 2017 ihre Eigentumswohnung veräu-
ßerte, berücksichtigte das Finanzamt in der Einkommen-
steuerveranlagung 2017 anteilig auf das Arbeitszimmer ent-
fallende Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
(Veräußerungsgewinn). Das Finanzgericht Baden-Würt-
temberg gab der Klage statt und setzte die Einkünfte aus der 
Veräußerung der Eigentumswohnung mit 0 Euro an.  

Die Revision des Finanzamtes hat der Bundesfinanzhof als 
unbegründet zurückgewiesen. Werde eine zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung innerhalb der 
zehnjährigen Haltefrist veräußert, ist der Veräußerungsge-
winn nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch in-
soweit von der Besteuerung ausgenommen, als er auf ein 
zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusli-
ches Arbeitszimmer entfällt.  

Hinweis 

Der Gewinn aus der Veräußerung einer selbstgenutzten 
Immobilie wird bereits nach einer sehr kurzen Haltedauer 
von der Einkommensteuer freigestellt, wenn u. a. die Im-
mobilie ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
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wird. Bisher geht die Finanzverwaltung davon aus, dass 
diese Voraussetzung für die Teilfläche, welche für das 
Arbeitszimmer genutzt wird, nicht vorliegt. Sie ist der 
Ansicht, dass der auf diese Fläche anfallende Spekulati-
onsgewinn anteilig der Besteuerung zu unterwerfen ist. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg und der Bundes-
finanzhof sind nunmehr dieser Ansicht entgegengetreten. 

Ermäßigte Besteuerung von zusätzlich gezahlter Abfin-
dung nach Wahrnehmung einer sog. Sprinterklausel 

Eine Arbeitnehmerin hatte mit ihrem Arbeitgeber zusätzlich 
zu einem Vertrag über die Aufhebung des Arbeitsverhält-
nisses mit einer Abfindung eine sog. Sprinterklausel verein-
bart. Diese besagte, dass der Arbeitnehmerin das Recht ein-
geräumt wurde, gegen einen weiteren Abfindungsbetrag das 
Arbeitsverhältnis vor dem eigentlich vereinbarten Zeitpunkt 
zu beenden. Die Arbeitnehmerin hatte dieses Recht ausge-
übt und die weitere Abfindung erhalten. Das beklagte Fi-
nanzamt unterwarf nur die aus der Aufhebung des Arbeits-
verhältnisses resultierende Abfindung der ermäßigten Be-
steuerung, nicht aber den aufgrund der Ausübung der Sprin-
terklausel erhaltenen Betrag. 

Das Hessische Finanzgericht entschied anders und gab der 
Klage statt. Auch der weitere Abfindungsbetrag sei ermä-
ßigt zu besteuern, denn auch diese Abfindung finde ihren 
Rechtsgrund in der Aufhebungsvereinbarung und sei nicht 
getrennt davon zu betrachten.  

Arbeitsrecht 

Corona-Quarantäne schließt Entgeltfortzahlung nicht 
aus 

Das Arbeitsgericht Aachen hat festgestellt, dass eine gegen-
über einem arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer ange-
ordnete Quarantäne dessen Entgeltfortzahlungsanspruch 
nicht ausschließt. 

Ein Arbeitnehmer suchte im Mai 2020 wegen Kopf- und 
Magenschmerzen einen Arzt auf. Dieser stellte die Arbeits-
unfähigkeit fest und führte einen COVID-19-Test durch, 
welchen er dem zuständigen Gesundheitsamt mitteilte. We-
nige Tage später ordnete das Gesundheitsamt gegenüber 
dem Arbeitnehmer Quarantäne an (der COVID-19-Test fiel 
im Nachgang negativ aus). Nach Kenntnis von der Quaran-
täneanordnung zog die beklagte Arbeitgeberin die zunächst 
an den Arbeitnehmer geleistete Entgeltfortzahlung von der 
Folgeabrechnung wieder ab und brachte stattdessen eine 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zur Aus-
zahlung. Bei einem Zusammentreffen von Quarantäne und 
Erkrankung würden nach Ansicht der Arbeitgeberin An-
sprüche nach dem Infektionsschutzgesetz Entgeltfortzah-
lungsansprüche verdrängen. 

Die auf Zahlung der sich aus der Rückrechnung ergebenden 
Differenz gerichtete Klage hatte vor dem Arbeitsgericht 
Aachen Erfolg. Die angeordnete Quarantäne schließe den 
Entgeltfortzahlungsanspruch des arbeitsunfähig erkrankten 
Arbeitnehmer nicht aus. Zwar setze der Entgeltfortzah-
lungsanspruch die Arbeitsunfähigkeit als einzige Ursache 
für den Wegfall des Arbeitsentgeltanspruches voraus. Je-
doch liege diese Voraussetzung im Streitfall vor, da der Arzt 
die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Kopf- und Magen-
schmerzen attestiert habe. Demgegenüber bestehe der Ent-
schädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz nur 
für Ausscheider, Ansteckungs- und Krankheitsverdächtige. 
Nur bei den Genannten, bei denen der Verdienst gerade auf-
grund einer infektionsschutzrechtlichen Maßnahme ent-
falle, müsse auf die subsidiäre Regelung des Infektions-
schutzgesetzes zurückgegriffen werden. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung September/Oktober 2021 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.20211 11.10.20212 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.09.2021 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2021 entfällt 

Umsatzsteuer 10.09.20213 11.10.20214 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 13.09.2021  14.10.2021 

Scheck6 10.09.2021 11.10.2021 
Sozialversicherung7 28.09.2021 27.10.2021 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag  

sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner  
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlän-

gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum fol-

genden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Bei-
tragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.09.2021/25.10.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 
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Rechtliche Hinweise 

 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder sonstige, 
für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer Anwendung der Inhalte des 
EGSZ - Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. 
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
info@egsz.de 
 
Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite 
 
www.egsz.de 
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